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CLB TV 

Veranstalterin: Just Music Fernsehbetriebs GmbH 

 Adelmannstraße 2, 84036 Landshut 

Handelsregister: Amtsgericht Landshut, HRB 7781 

Vertretungsberechtigte Person: Alexander Trauttmansdorff (Geschäftsführer) 

CLB TV (Club TV) war ein 24-stündiges Musikspartenprogramm der Kategorie Unterhaltung, das sich an Musik-

interessierte zwischen 15 und 60 Jahren richtete. 

Die Zulassung erteilte die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) mit Bescheid vom 31.05.2007 für die Dauer 

von sieben Jahren. Sendestart war am 01.11.2007. Zum 31.10.2009 wurde die Verbreitung eingestellt. Die 

Sendelizenz ruht seit dem 01.11.2009.  

CLB TV wurde digital als Pay-TV-Programm über Kabel und Satellit verbreitet. 

Die Just Music Fernsehbetriebs GmbH hält die Zulassung für das ebenfalls zum 31.10.2009 eingestellte Pro-

gramm RLX TV und veranstaltet ferner die Musikprogramme Jukebox sowie RCK TV. Alexander Trauttmans-

dorff, der Geschäftsführer der Just Music Fernsehbetriebs GmbH, ist auch der Geschäftsführer der HV 

Fernsehbetriebs GmbH, welche das Programm Planet veranstaltet. Die High View Holding GmbH hält 93 % an 

der HV Fernsehbetriebs GmbH sowie 100 % an der AT Media GmbH, welche mittelbar u. a. an der Deutschland 

24 GmbH, der Lizenzinhaberin für das bundesweite Programm Deutschland 24 (bislang nicht auf Sendung), 

beteiligt ist. 

Gesellschaftsrechtliche Struktur(1) 

- Gesellschafteranteile in % -  

(Stand: Auskunft gemäß § 26 Abs. 7 RStV vom 08.07.2010) 

95  High View Holding GmbH, Wien, Österreich 

     �  50   Almatex Stiftung, Wien, Österreich 

     �  50   Leslie Grace & Co., Los Angels, USA 

           �  100  Philip Schuman, Los Angeles, USA 

  5  Andmann Media Holding GmbH, Baar, Schweiz 

    �  95   Josef Andorfer 

    �    5   Kathrin Agnes Mühlemann 

CLB TV ist aufgrund vertraglich vorgesehener Einflussmöglichkeiten auf die Programmgestaltung der Plattform-
betreiberin Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG zuzurechnen (vgl. Beschluss der KEK vom 
08.05.2007, Az.: KEK 411). 

(1)  Vorbehaltlich medienkonzentrationsrechtlicher Genehmigung (Az.: KEK 612).  


